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Fritz Prinzhorni 	 x) 
Eigenart und Bedeutung der Parlaments- und Behördenbibliotheken 

Parlamentsbibliotheken, ne Behördenbibliotheken stellen nêben den 
wissenschaftlichen und allgemeinen Bildungsbibliotheken dine dritte 
groke Gruppe dar. Wegen der Sammlung rechts- und staatsWissenschaft-
lichen Literatur, die auch im Mittelpunkt aller Sammelaufgaben der 
Behördenbibliotheken steht, und wegen ihrer ähnlichen Arbeitsweise 
werden die Parlamentsbibliotheken fast stets mit den lehördénbiblio-
theken zu'einer Gruppe zusammengefaßt. Ihre Bedeutung wird oft verkannt, 
da selbst Fachbibliothekare der anderen Gruppen über die Arbeit Una 
Eigenart dieser Bibliotheken, denen eine größere Öffentlichkeit versagt 
ist, oft nur lückenhafte Kenntnisse besitzen. Sie führen - bis auf 
wenige,  die von ihrem ursprünglichen Aufgabenkreise als Parlaments-
bibliotheken  sich zu Nationalbibliotheken  entwickelt oder die als 
Spezialbibliotheken einen großen Ruf haben -.ein anonymes Dasein. 

Schon Naetebus i) findet des um so bemerkenswerter, als die Mittel, die 
für.diese Bibliotheksgruppe vom Staat oder von den Gemeinden aufgewandt 
werden, die der anderen Gruppen erheblich übertreffen. Er gibt für das 
Jahr 1928 allein für die Lendesfinanzämter und deren nachgeordnete 
Behörden im Reich eine Summe  von 1.loo.000 l - RM an, die für die  Be  
schaffung von Druckschriften ausgesetzt sind. Kaum geringer ist für 
das gleiche Jahr die Summe.für die ordentlichen Gerichte, Arbeitsge.. 
richte und Staatsanwaltschaften in Preußen. Der größte Teil der Summen 
gilt  denkleinen  und mittleren Bibliotheken, In Schwenkes "Adreßbuch 
der deutschen Bibliotheken" 2) werden 33o Behördenbibliotheken aufge-
führt, Die in der ersten Liste 1958 von der  Arbeitsgemeinschaft  der. 
Parlaments- und Behördenbibliotheken zusammengestellten 5oo Bibliotheken 
der Bundesrepublik und Westberlins haben einen Bestand von rund 5 Milli-
Onen Bänden. Ea ist anzunehmen, dae kaum die  Hälfte erfaßt ist,  und  
da8 der Gesamtbestand wohl lo Millionen Banie erreichen wird, Bis heute 
hat man sich in Fachkreisen noch nicht darüber einigen können, wie 
diese Bibliotheken als Gruppe gegenüber den anderen zu charakterisieren 
Bind. Wohl bezeichnet man sie als Fachbibliotheken, Der Streit geht im 
besonderen darum, db die gröBeren Behördenbibliotheken - wie die der 
Ministerien - als wissenschaftliche Fachbibliotheken anzusehen sind, 
Kirchner 3) und viele andere billigen ihnen  diese Wissenschaftlichkeit 
zu, In  diesem Urteil kommt unter anderem zum Ausdruck, daß der höehste 
Bewertungsgrcd in Deutschland die Wissenschaftlichkeit ist, 

Eine 'besondere Schwierigkeit sie insgesamt zu charakterisieren, liegt 
darin, daß ihre Größe von kleinen, nur nebenamtlich oder durch •einen 

- Verwalter allein betreuten Bibliotheken bis zu den größten Fachbiblio-
theken schwankt. Darunter befinden sich Fachbibliotheken - wie die 
frühere Reichsgerichtsbibliothek -, die in ihren Zielen nicht nur die 
praktische Arbeit für ihre Behörde, sondern gleichzeitig ihre wissen-
schaftlichen Aufgaben betonen. Die BUndesgerichtsbibliothek Wird von. 
dieser Zielsetzung nicht abweichen, 

Um  eingenaues Bild zu gewinnen, das eine Gesamtcharakterisierung der A % 
Behördenbibliotheken erleichtert, ist eine Unterteilung notwendig. Maas'/ 
het das in setnem Bericht über seine Gutaphtertatigkeit . .für den Reichs-
sparkommissar 1924 getan. Er hat die von ihm begutachteten im Häushalt 
'des Reichs stehenden BiblTotheken in drei Gruppen geteilt: 	. 

) Vorabdruck Ans der Festschrift für Rudolf jachheff  zum 65.Géburtstag. 
Köln. 1961n Aus der Arbeit der Bibliotheken 
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1. Bibliotheken der mittleren und unteren Dienststellen, 
2. Bibliotheken der Reichsministerien und ihrer nachgeordneten 

Behörden wie Reichsgericht, Reichspatentamt, Reichsgesundheitsamt, 
3, Bibliotheken der unter Reichsaufsicht stehenden, meist aUsschließ.. 

lich wissenschaftlichen Forschungsanstalten: Kaiser-Wilhelm-Akademie, 
Chemisch-Technische Reichsanstalt, Physikalisch-Technische Reichs-
anstalt, Deutsche Reichsanstalt für Erdbebenforschung, Deutsche 
Seewarte, 

Diese dritte Gruppe schließt Maas aus der Betrachtung aus, da diese 
Anstalten überwiegcnd wissenschaftliche Aufgaben zu erledigen haben. 
Immerhin dienen einige, ebenso heute ihre Nachfolgeanstalten in der 
Bundesrepublik, auch staatlichen Zwecken dutch Beratung und Gutachter-
tätigkeit. 

Zweifellos sind die Übergänge fließend; nur die im Kern  behördlichen 
Zwecken dienenden und aus diesem Grunde entsprechende Arbeitsmethoden 
anwendenden Bibliotheken können als in den Kreis der Behördenbiblio-
theken eingeschlossen betrachtet werden. Sie sind Teile der Verwaltung. 
Der Staatszweck ist maßgebend. 

5) Pzillas , der in einem ausgezeichneten Aufsatz neueren Datums das 
Problem der Behördenbibliotheken von einem theoretischen Standpunkt 
aus untersucht hat, rechnet die Behördenbibliotheken nicht zur Gruppe 
der wissenschaftlichen Fachbibliotheken, da er die Zweckbestimmung 
der Bibliotheken als entscheidendes Kriterium ansieht. Gleichzeitig 
benutzt er die scharfe Gegenüberstellung des Geistes der Staatsverwaltung 
und des Geistes der Bibliotheksatmosphäre zur Herausstellung der Besonder-
heiten aller Behördenbibliotheken und ihrer durch diesen Gegensatz 
hervorgerufenen Schwächen. Er charakterisiert sie ala Bibliotheken 
eigener Art, als eine besondere Gruppe von Fachbibliotheken. Daß diese 
Ansicht das Wesentliche trifft, drückt sich unter anderem in der 
Zusammenfassung von Parlaments- und Behördenbibliotheken in nationalen 
und internationalen Vereinigungen und Arbeitsgruppen aus. 
Aber diese Charakterisierung und Gruppierung nagt im Gesamtbereioh 
der Bibliotheken zu wenig aus; denn es gibt einem spezielleren Behörden-
zweck dienende  Bibliotheken, die gleichzeitig die größten fachwissen-
schaftlichen Bibliotheken ihres Gebietes sind. Ich brauche nur auf die 
Bibliothek des Deutschen Patentamtes hinzuweisen. Sie ist die gröSte 
technisch-wissenschaftliche Bibliothek des Bundesgebietes, wenn nicht 
Europas. Ptir die Arbeit des Patentamtes ist das Vorhandensein einer 
wissenschaftlichen Fachbibliothek höchsten  Ranges die unbedingt not-
wendige Voraussetzung. Ebenso sind die Bibliotheken der Bundesgerichte 
und einer Reihe von Bundesanstalten (Statistisohes Bundesamt, Wetteramt, 
Deutsches Hydrographisches Institut usw.) als fachwissenschaftliche 
Bibliotheken ersten Ranges anzusehen. Alle diese speziellen Behörden_ 
bibliotheken gehören such in den Gesamtbereich der wissenschaftlichen 
Bibliotheken und sind aus ihm nicht auszuklammern. 

Wissenschaftlichen Charakter haben auch die großen Parlaments- und 
zentralen Behördenbibliotheken. Sie besitzen unter anderem Sammlungen 
amtlicher und sonstiger Spezialliteratur des In- und Auslandes, die in 
gleichem Umfange und in gleicher VolDtändigkeit an keiner wissen-
schaftlichen Bibliothek vorhanden ist. Diese Literatur ist für die 
Forschung unentbehrlich. 

Einen weiteren Versuch, die Behördenbibliotheken einzugliedern, haben 
Eleonore und Hermann Raabe 6) unternommen. Sie reihen sie in die Fach-
bibliotheken der Praxis ein (Produktion, Wirtschaft, Verwaltung, Kultur-
einrichtungen) und stellen sie in Gegensatz zu den Fachbibliotheken 
für den Lehrbetrieb (Fakultät, Universitäts-Institute, Seminare, Fach-
hochschulen) und den Fachbibliotheken der Forschung (Akademien, Gelehrte, 
Gesellschaften und ihre Institute), wobei sie aber auch den Fachbiblio- 



theken der Praxis Wissenschaftlichkeit zuerkennen, da sie "für eine 
Umsetzung neuester wissenschaftlicher Erfahrungen und Ergebnisse in 
der Praxis literarische Hilfe leisten". Durch dtese Gliederung 
werden  aje - Behördenbibliotheken  in enge Nachbarschaft zu den Fach-
bibliotheken der Industrie und Wirtschaft  gebracht. 
Fachbibliotheken der Praxis betreiben Dokumentation. Die Behörden-
bibliotheken gleichen in ihrer Arbeitsweise besonders den wirtschaft-
lichen und technischen Spezialbibliotheken, die das Material für die 
Mitarbeiter ihres Werkee oder Unternehmens zusammenstellen und 
Literaturrecherchen betreiben. Die in diesem Zusammenhange oft ver-
wendete Bezeichnung "Literarisches Büro" oder "Informationsbüro" ist 
besonders aufschlußreich. Zu ihnen gehört nämlich auch eine Bibliothek 
als notwendige Arbeitsgrundlage. Die Bibliothek wird überhaupt nióht 
erwähnt, weil Information und Literaturrecherche als das allein Kenn-
zeichnende angesehen werden. Die Behördenbibliotheken  stehen  also,  
zusammen mit anderen Fachbibliotheken der Praxis, als besondere Gruppe 
neben den wissenschaftlichen Bibliotheken,mit denen sie durch manche 
Übergänge verbundón sind. 

Um die Besonderheiten der Behördenbibliotheken klarzustellen, dürfte 
ein kurzer historischer Rückblick auf die  Entwicklung  der nach 1800 
entstandenen deutschen Behördenbibliotheken und eine Betrachtung des 
Aufbaus und der Arbeitsweise dieser Bibliotheken zweckmäßig sein. 
Die preußischen Behördenbibliotheken bestehen erst seit 1810 auf 
Grund der Steinschen Reform. Die ältesten sind die der Ministerien: 
Finanz, Inneres, Justiz, Auswärtige Angelegenheiten. Aus dem Ministerien 
des Innern wurden im Laufe der Jahrzehnte noch vier weitere Ministerien 
abgezweigt: Handel, Unterricht,  öffentliche Angelegenheiten und Land-
wirtschaft. Der Grundstock der Büchersammlungen der letzteren stammt 
aus der Bibliothek der Mutterbehörde. Mehrere preußische Ministerial-
bibliotheken sind erst 1885, bzw. 1886 als selbständige Sammlungen' 
eingerichtet. Entsprechend haben sich die Behördenbibliotheken der 
anderen deutschen Länder entwickelt 4  

• 
Die Bibliotheken der obersten Reichsämter wurden einige Jahre nach der 
Reichsgründung eingerichtet. Lediglich die Bibliothek des Auswärtigen 
Amtes ging in ihrem preußischen Teil bis auf das Jahr 1799 zurück. Nur 
über die Geschichte dieser Bibliothek besitzen wir eine eingehendere 
Studie durch Saß 7). 

Die Loslösung der Behördenbibliotheken aus ihrer Unselbständigkeit war 
nicht einfach. Als es noch keine selbständigen Bibliotheken gali, blieben 
die Bücher in den Registraturen, also bei den Akten: Diese Tradition 
wurde nur sehr zögernd aufgegeben, selbst wenn eine Behörde ihre Biblio-
thek'selbständig machte. In der Instruktion für die im Jahre 1799 be-
gründete Bibliothek des "Geheimen Cabinetsministeriums oder Departements 
der'Auswärtigen Geschäfte" heißt es:-"Diejenigen Bücher, welche als Bei-
lagen der Aktenstücke eingehen und wegen ihrer Größe nicht beigefügt 
werden könneh, sind gleichfalls der Bibliothek beizufügen". In der Folge-
zeit kamen dicke Bücher in die Bibliothek.und dünne in die Akten. Saß 8) 
erzählt aber *mdli von einem Fall aus neuerer Zeit, daß ein Beamter pin 

-Blich  lik  aft Teile zerschnitt :and diese lenê in drei Faszik"ein bequém 
in den Akten unterbringen konnte, und von einem anderen, wo ein an ein 
anderes Ministerium verliehenes Buch nicht zurückkam, weil es dort als 
Beilage .zu einem Vorgang in die Akten gewandert war, Saß 9) hat daher 
19 2o eine Verfügung durc:egesetzt, daß alle bei der Behörde eingehenden 
Druckschriften zunächst der Bibliothek zuzuleiten sind. AUch nach Be-
nutzung durften sie nicht - oder nur in  Ausnahmefällen - den Akten 
beigefügt werden. Außerdem erreichte er es, daß such die Akten im 
Archiv des Auswärtigen Amtes auf beigefügte Druckschriften hin durchge-
sehen wurden. Das Resultat war, daß einige tausend wertvolle Schriften 



4 

und Zeitschriftenhefte für die Bibliothek gewonnen, bzw. zurückge-

wonnen wurden und viele Zeitschriftenbände durch schmerzlich ver- 

/konnten. mißte Einzelnummern ergänzt werdensfIn 
den Akten wurden entsprechende 

Hinweise gemacht, so daß die Schriften jederzeit faßbar waren. Da 

dies aus den Akten herausgeholte wertvolle Schrifttum auch für andere 

Arbeiten zur Verfügung stand, war eine für das ganze Amt wesentliche 

Verbesserung erzielt worden. Ein Versuch des Preußischen Geheimen 
Staatsarchivs, Druckschriften aus den Akten zu entfernen, ist ge-

scheitert. Sie mußten wieder beigeheftet werden. 

Die geschilderten Vorgänge sind ein gutes Beispiel dafür, welchen 
Schwierigkeiten eine Behördenbibliothek oft gegenüber steht, und wie 

andersartig ihre Situation ist als die der wissenschaftlichen Biblio-

theken. Auch heute noch verschwindet manche Druckschrift und manches 

Zeitschriftenheft in den Akten, wenn auch diese Fälle seltener geworden 

sind. Eine entsprechende Erneuerung der Verfügung, reap. eine ähnliche 

Verfügung bei anderen Behörden dürfte von Nutzen sein. Einfacher ist 

heute die Lage, wenn auf diese Weise verlorene Zeitsohriftenhefte neu 
erworben werden müssen. Man kann sie sich meist, wenn  nicht mehr 
erhältlich, durch eine Fotokopie aus einer anderen Bibliothek be- 

schaffen. 

Daß die ersten Behördenbibliothekeverwalter, such die der Ministerien, 

aus der Verwaltungslaufbahn kamen, ist verständlich. Ihre Stellung war 

schwach, da sie dem  Stabs  der Buro_ und Kanzleibeamten entnommen waren 

und dem Bürodirektor unterstanden. Später wurde bei den Zentralbiblio- 

theken ein Kurator eingesetzt oder eine Bibliothekskommission von 

höheren Beamten, welche die Entscheidung über die Anschaffung neuer 

Bucher trafen, falls nicht der Ressortchef oder Unterstaatssekretär, 

bzw. der zuständige Ministerialdirektor für die Verwaltung sich die 

endgültige Entscheidung selbst vorbehielt. Der Leiter der Bibliothek 

hatte nur die geschäftsmäßige Verwaltung der  Bücher, ihre Ordnung und 

ihre Unterbringung vorzunehmen und anhand seiner Kenntnis der Quellen 

für die Behördenarbeit Auskunft zu geben und Material beranzuschaffen. 

Auch in neuerer Zeit - bei Bibliotheken bis zu 4o.000 Bänden - bestand 

gelegentlich das Bibliothekspersonal aus einer Person, die gleichzeitig 

Vorstand, Sekretär und Gehilfe war und alles selbst zu erledigen hatte. 

Eine andere Möglichkeit, etwa ausgebildete Bibliotheksbeamte statt 
Verwaltungebeamte einzusetzen, bestand fast das ganze 19.Jahrhundert 

nicht. Eine den Aufgaben einer wissenschaftlichen Bibliothek der Neuzeit 

entsprechende Verwaltung hat sich nach dem Vorbild Göttingen erst im 

19.Jahrhundert entwickelt. Die erste Prüfungsordnung für wissenschaft-

liche Bibliotheksbeamte in Preußen stammt aus dem Jahre  1893,  und für 

mittlere Bibliotheksbeamte und Angestellte wurde eine Ausbildungs- und 

Prüfungsordnung erst im Jahre 19e9 errichtet, nachdem der Leiter der 

Bibliothek des Preußischen Abgeordnetenhauses, Wolfstieg, mit der Aus-

bildung für den mittleren Dienst vorangegangen war. Wohl haben einige 

der großen zentralen Behördenbibliotheken Ende des 19.Jahrhunderts, 

bzw. Anfang des  2e.  Jahrhunderts als Leiter ausgebildete wiasensehaft. 
liebe Bibliothekare. Ebenso  eind naoh.cien ereten Weltkrieq 

einige der tüchtigsten mittleren beamten  der Preußischen Staatsbibliotheic 

als Bibliotheksverwalter an die Ministerialbibliotheken gegangen. Die 

größere Zahl der Behördenbibliotheken stand aber auch weiterhin unter 

der Leitung von Verwaltungsbeamten. Seit es eine geregelte Bibliotheks-

laufbahn gibt, ist auf seiten der Fachbibliothekare der Wunsch ständig 

gewachsen, daß allgemein anstelle der Verwaltungsbeamten künftig 
nur 

noch vorgebildete Bibliothekare des höheren und gehobenen Dienstes die 

Leitung der, bzw. die Arbeit an den Behördenbibliotheken erhalten sollten 
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Es ist aber unbestreitbar, daß die von den  Nur-Verwaltungsbeamten 
geführten Bibliotheken im Laufe der geschichtlichen Entwicklung 
.einen hohen Grad von Leistungsfähigkeit erreichten, trotz den 
Widrigkeiten und Schwierigkeiten, die: sie, durch die Art der 
Behördenarbeit bedingt, ständig überwinden mußten. Eine Reihe von 
zentraIen Behördenbibliotheken ist bis in die  ersten, Dezennien  des 
2o.J8hrhunderts .zu großen Sammlungen angewachsen, aie teilweise die 
loo.000 Tand-Grenze weit überschritten. Ihren Zustand im Jahre 1910 
hat Franke 'lo) und 1924 Maas 11) in eingehender Analyse geschildert. 
Maas konnte viele Fortschritte gegenüber 1910 feststellen. Auch der .  

' Versuch der Behördenbibliothekare 12), die,sich der Besonderheit und 
Schwierigkeit ihrer Aufgabe bewußt !aren, und die meist keine biblio-
thekarische Ausbildung  genossen hatten, in etnom Buche ihre Erfah- 

' rUngen zusammenzufassen Und einzelne praktische Arbeitsvorschläge zu 
machen, war anerkennenswert, wenn auch der Versuch nur teilweise 
geglückt ist und die einzelnen Beiträge sehr unterschiedlich in ihrem 
Werfe warehi Die kritik die ihnen von seiten der Fachbibliothekare 
zuteil Wurde und zuteil wird, war in vielen Einzelheiten berechtigt; 
sie würdigte aber nicht in vollem Maße die intensive Arbeit,  die  bei 
Behördenbibliotheken geleistet werden muß und die einzelne aus  der 
Verwaltungslaufbahn hervorgegangene Bibliothekare zu herverragenden 
Leistungen führte. 

Die Schwächen und Fehler, die Franke und Maas 'bei den Behördenbiblio-
theken nachwiesen, und die zweifellos die Arbeit an diesen Bibliotheken 
erschwerten, zeigten, daß sie oft wesentlich durch den Mangel an - 
bibliothekarisCher Schulung der Behördenbibliothekare bedingt waren. 
Das konnte auch nicht durch genaue Kenntnis der Arbeitsweise ihrer 
Behörden ausgeglichen werden. Die Wirksamkeit ihrer Arbeit hätte ' 
durch eine solche Schulung geSteigert werden können. Bpi der heutigen 
Entwicklung der allgemeinbibliothekarischen und spezialbibliOthekarisóhen 
(oder dokumentalistischen) Arbeitsmethoden und der Komplizierung der 

, von den Behörden zu leistenden Arbeit - bedingt durch die immer 
Welter fortschwitende Spezialisierung des öffentlichen Lebens - ist 
es für Spezialbibliothekare jeder Art notwendig, daß sie eine biblio-
thetnriroheAusbildung erfahren, Voraussetzung ist dabei, daß sie ein-
géhend in die Verwaltungspraxis eingeführt werden. Die Verschläge für 
die Ausbildung, die Norbert Fischer 13) anläßlich des Bibliothekartages 
1959 

 •
in Freiburg gemacht hat, ebenso wie die Ausführungen Grunwalds 14) 

über den Spezialbibliothekar,' werden in dieser oder jener Form eines 
Tages anerkannt werden und in den Ausbildungsvorschriften  bei  den 
Bibliothekschulen ihren Niederschlag ,finden müssen, 

Die Voraussetzung für das Funktionieren einer Bibliothek ist das sorg-
fältige Sammeln des für die Arbeit notwendigen Materials, Das Material 
bei den  Parlaments-  und Behördenbibliotheken sieht anders aUs als das 
'bei den,allgemeinwiSsenschaftlichen Bibliotheken, Rechts- und staats-
wissenschaftliche Literatur, Gesetz- und Verordnungsblätter, Denkschriften 
von Ein ź elpersonen und  Verbänden jeder Art, die Einfluß auf die 
legislative Arbeit der Parlamente und auf die-exekutive Arbeit der 
Behörden gewinnen wollen, und sehr vieles Kleinschrifttum, soweit es 
den Fragehkomplex  einer. behördlichen Arbeit berührt, muß möglichst voll-
ständig: gesammelt worden und zur Vérfügung stehen, Vorhanden sein müsSen 
die wesentlichen Fachzeitschriften der Gebiete, denen die Arbeit der ' 
betreffenden Behörde gewidmet  ist, und zwar nicht nur die des Inlandes, 
sondern auch die des Auslandes, ebenso Zeitungen und die heute zahl-
reichen Informationsblätter, Insbesondere ist es das amtliche Schrift-
,tum des In- und Auslandes - sowohl in Buch- wie in Zeitschriftenform -i 
dessen sich die Parlaments- und Behördenbibliotheken annehmen müssen. 

:Eine Systematische Sammlung aller tesentlichen wissenschaftlichen 



Arbeiten eines Fachgebietes wird - mit Ausnahme einiger Bibliotheken 
von Spezialbehörden - keine Behördenbibliothek durchführen. Sie wäre 
überflüssig; denn die Behörde ist nur an den Ergebnissen der  Forschung 
interessiert, deren Anwendung in der Praxis des öffentlichen Lebens 
von Bedeutung ist, und die ais gesichert angesehen werden können. 
Wissenschaftliche. Streitfragen interessieren sie nur dann, wenn diese 
sich in der Praxis auswirken sollten. Es sei nur an die Zurückhaltung 
erinnert, die sich die Gesundheitsbehörden in der Bundesrepublik 
auferlegten bei der Anwendung des Salkschen Heilmittels gegen die 
Kinderlähmung, als nicht reines Injektionsmaterial in USA Todesfälle 
hervorgerufen hatte. Nicht das Forschungsmateriai über die Entwicklung 
der Impfstoffe wird bei den in Frage kommenden Behördenbibliotheken in 
großem Umfange gesammelt, wie das eine wissenschaftliche Bibliothek 
tun würde, sondern die Veröffentlichung über die praktischen Ergebnisse, 
insbesondere auch die Statistiken. So sehen also die behöidlichen 
Bibliotheken anders aus als die wissenschaftlichen. Sie sammeln nur das 
für die spezielle Praxis notwendige Material möglichst vollständig, 
ohne dabei zusammenfassende wissenschaftliche Werke auszuschließen. 
Bei zentralen Behörden sind oft Eingriffe in benachbarte Fächer not-
wendig; die Arbeiten überschneiden sich. Die Sammlung richtet sich 
nach dem gesamten Arbeitskreise eines Amtes und deren im einzelnen oft 
wechselnden Aufgaben. Jede dieser Bibliotheken besitzt die Quellensamm-
lungen und den notwendigen Handapparat an Nachschlagewerken. In vielen 
Fallen ist der Handapparat für das betreffende Gebiet und für die Nach-
bargebiete so groß wie in einer wissensohaftlichen Bibliothek. Aber 
auch allgemeine Nachschlagewerke und HandwörterbÜcher für viele andere 
ferner liegende Gebiete sind zu finden. In selteneren Fallen - wie bei 
der Bibliothek des Auswärtigen Amtes das Gebiet des Völkerrechts - ist 
ein Teilgebiet so ausgebaut, daß es an Umfang und Inhalt einer rein 
wissenschaftlichen Sepzialbibliothek hohen Ranges entspricht. Auch die 
theoretischen Werke finden dabei Berücksichtigung. Das ist nur möglich 
bei systematischem Kauf in der gleichen Weise, wie die wissenschaft-
lichen Bibliotheken ihre Anschaffungspolitik betreiben, den aber die 
meisten Behördenbibliotheken in dieser Ferm nicht durchführen können 
und auch nicht durchführen müssen. 

Ein erheblicher Teil des eingehenden Schriftttqs besteht aus Tausch-
gaben gegen eigene Veröffentlichungen der  Ämter,  sowohl aus dem Inlande 
wie aus dem Auslande. Auch der Zugang an Geschenkliteratur ist erheblich, 
wenn auch ein Teil davon wertlos  ist. Gelegentlich kommen wertvolle 
Geschenke ein, die dem Bestand einverleibt werden, obwohl sie zu dem 
eigentlichen Aufgabenkreise nicht gehören. Fast jede Behördenbibliothek 
hat solche Druckschriften aufzuweisen. 

Bei den deutschen Behördenbibliotheken geht eine über die Sammlung der 
Fachliteratur wesentlich hinaus: die Bibliothek des Bundespostministeriums. 
Sie sammelt seit 1878 auf Anweisung des Generalpostmeisters Stephan such 
Literatur, die für die Bildung und Unterhaltung der Amtsangehörigen 
bestimmt ist. Das gleiche gilt für die.Bibliotheken der nachgeordneten 
Behörden der Post. Dieses Vorgehen war und ist ungewöhnlich und steht 
auch heute noch einwalig da. Lamas hatte es politische Gründe 15). 

Den umfangreichsten Zugang haben die groBén Parlamentsbibliotheken. Da 
sie alle Lebensgebiete zu betreuen haben, die für die Innen- und Außen-
politik von Bedeutung sind, oder die in der Gesetzgebung °renat werden, 
sind viele dieser Bibliotheken zu umfangreichen Sammlungen angewachsen. 
Einige haben sich, wie ich schon erwähnte, zu Nationalbibliotheken 
entwickelt. So ist die Kongreßbibliothek in Washington, gegründet im 
Jahre 1800, durch große Bücherstiftungen, die ihr im Laufe der Zeit auf 
allen Gebieten zuteil wurden, und durch die Deponierung der nationalen 
Literatur auf Grund der Copyright Act vom Jahre 187o nicht nur zur 



Nationalbibliothek der USU, Sondern zur größten Bibliothek  der 
Welt herangewachsen. Aber auch andere, die bei ihrer Aufgabe 
verblieben sind, zeichnen sich oft durch wertvolle Sondersammlungen 
aus. Die finnische R.eichstagsbibliothek 16) ist gleichzeitig  die 
bedeutendste Rechtsbibliothek des Landes und fungiert als National-
biblibthek..Andere erhalten, ebenso wie die Behördenbibliotheken, 
Geschenke, die völlig außerhalb ihres Sammelgebietes liegen. So 
besitzt die kanadische Parlamentsbibliothek '17) ein sehr  wertvolles 
und seltenes ornithologisches Werk. Die Bibliothek des britischen 
Unterhauses 18) verzeichnete.bereits um die Mitte des vorigen Jahr-
hunderts in großem Umfange Literatur, die man bei einer Parlaments-
bibliothek nicht suchen würde und die für die Parlamentsarbeit ohne 
Bedeutung ist. Sie erhielt u.a.. im Jahre 1855 durch eine Kommission, 
der Disraeli angehörte, zusätzlich eine Summe von 400 	zugesprochen, 
um Cuviers Werke, eine Polyglottenbibel und Sylvestre's Paléographie 
Universelle zu beschaffen. In dieser etwas merkwürdigen, von einem 
heutigen Bibliothekar dieser Bibliothek ironisch glossierten Tatsache 
kommt- zum Ausdruck, daß auch eine der praktischen Arbeit dienende 
Bibliothek nicht lediglich als eine Sammlung von Gebrauchs- und 
Verbrauchsliteratur angesehen wird, sondern als ein Hort aller 
geistigen Werte. 

Die wesentliche Funktion der Parlaments- und Behördenbibliotheken 
ist die schnelle, möglichst erschöpfende Auskunft und die möglichst 
umgehende Zurverfügungstellung des für die Erledigung einer dienstlichen 
Aufgabe benötigten Materials'. Höchste und unterste Stellen eines 
Amtes stellen ihre verschiedenartigen Forderungen. Es interessiert 
meist: was ist über eine bestimmte Frage vorhanden; welche Gesetze 
und. Verordnungen, welche Verträge liegen vor. Historische und politi-
sche Ereignisse 9  statistische und biographische paten spielen eine 
große Rolle. Der Behördenbibliothekar muß also Literaturrecherchen 
betreiben Er muß alle wichtigen Nachschlagewerke, Fundstellennach-
weise und Amts- und Gesetzblätter zur Stelle haben und, falls die 
eigene Bibliothek mit ihren Hilfsmitteln nicht ausreicht, andere 
Bibliotheken ansprechen, mit  wissenschaftlichen  Instituten, Dienst-
stellen, Redaktionen, Politikern, Gelehrten Verbindung aufnehmen, um 
die geforderten Unterlagen so schnell vie möglich zu beschaffen. Er 
hat nicht nur Einzelnachweise zu führen, sondern such wichtiges 
Material zusammenzustellen, insbesondere für die laufende Gesetzgebung, 
und dem anfragenden Beamten in jeder , Weise behilflich,zu sein. Seine 
Tätigkeit ist eine sehr  intensive;  sie ist, wie man heute sagt, 
Dokumentationsarbeit und unterscheidet sich dadurch grundsätzlich von 
der Arbeit der großen wiessenschaftlichen Bibliotheken, die durch 
ihre wissenschaftlichen Beamten zwar auch Sachfragen für einen Benutzer 
zu klären versuchen jedoch beschränkt sich diese Arbeit meist auf  den 
Hinweis auf eine Katalogstelle, eine Bibliographie Gder auf ein 
spezielles Nachschlagewerk. 

Ein unentbehrliches Hilfsmittel ist für den Behördenbibliothekar der 
Sachkatalog seiner Bibliothek, der systematisch, bzw. als Schlagwort-
katalog oder Kreuzkatalog angelegt ist . Alle großen Behördenbibliotheken 
haben in früheren Jahren ihre Kataloge gedruckt, um den Amtsangehöri-
gen den Bestand der Bibliothek möglichst nahezubringen. Die Beamten 
haben keine Zeit, selbst literarische Nachforschungen in irgendeiner 
Form zu betreiben. Gedruckte Kataloge tragen stark zur Beschleunigung 
der  Arbeit bei. Mögen auch manche dieser gedruckten Kataloge unzu-
länglich gewesen sein, einige waren von hervorragender Qualität und 
vorbildlich, besonders die der großen behördlichen Spezialbibliotheken 
wie der Patentamtbibliothek und der Reichsgerichtsbibliothek. Darüber 
hinaus pflegten und pflegen die Behördenbibliotheken laufend Zugangs-
listen herauszugeben und den einzelnen Beamten zuzuleiten. 



als notwendig,  da am Anfang nur. wenige . wie die Bibliothek des 
Auswärtigen Amtes - im Besitz der Reihen alter  Gesetz..  und Verord-
nungsblätter und anderen wichtigen Materials  waren, Eine Arbeits. 
gemeinschaft der Bibliotheken der Bundesministerien wurde gegründet. 

An der Spitze steht die Bibliothek des Bundestages
25)

die in wenigen 
Jahren des Aufbaus seit 1951 bereits zu einem Bücherbestand von 
2oo.000 Bänden angewachsen ist una alle Dix die Parlamentarier 
notwendigen Einrichtungen schuf. Sie bedient sich der modernsten 
Methoden und besitzt als Basis für ihre Arbeiten einen Katalog, der 
auf Veranlassung des Bundestagsabgeordneten Gülioh von der von ihm 
geleiteten Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel über-
nommen worden ist und der sich durch viele praktische Eigenschaften 
vor anderen Katalogarten auszeichnet. Der Leiter der wissenschaft-
liohen Abteilung des Bundestages betreut neben der Bibliothek das 
Archiv und das Sash- und Sprechregister für die Verhandlungen das 
Bundestages. Dazu kommen Zeitungsausschnittarchiv, Bild-, Ton- und 
Kartenarchiv. Eine große Zahl von Mitarbeitern ist für den wissen-
schaftlichen Auskunftsdienst eingesetzt, Für die verschiedensten 
Fragen und Fragenkomplexe wurden umfassende Quellenverzeichnisse 
erarbeitet. Die Bibliothek besitzt die größte Sammlung von Amtsdruck-
sachen aus der Nachkriegszeit, insbesondere des Bundes, der Lander, 
Berlins, der  sowjetischen Besatzungszone, des Saarlandes wie der 
Besatzungsmächte und steht in umfassendem Amtsdrucksachenaustausch 
mit anderen Ländern der Welt. Der Aufbau und Ausbau der Bundestags-
bibliothek vollzieht sich in einem größeren Rahmen, als ihn die 
Reichstagsbibliothek aufwies. Des hängt mit der Komplizierung des 
öffentlichen Lebens in früher ungeahntem Maße zusammen. 

Die gleichen Umstände wirken stark auf den Aufbau der übrigen 
deutschen Parlaments- und Behördenbibliotheken. Die größte zentrale 
Behördenbibliothek, die Bibliothek des Auswärtigen Amtes, die das 
Glück hatte, 6o.000 Bands der alten Berliner Bibliothek übernehmen 
zu können, ist gleichfalls in wenigen Jahren zu voller Leistungs-
fähigkeit gediehen. Neue und moderne Kataloge wurden für die heute 
14o.000 Bände umfassende Bibliothek erstellt. Sie besitzt einen 
Dokumentationsdienst und hat bereits zwei Teilkataloge, ein Zeit-
schriftenverzeichnis und ein Verzeichnis der Schriften über die 
Diplomatie veröffentlicht. 

Westberlin und Hannover, die vor besonders schwierigen Aufgaben 
standen, haben von Beginn an eine enge Zusammenarbeit aller Behörden-
bibliotheken am Ort als wesentliches Hilfsmittel angesehen und Arbeits-
gemeinschaften gegründet. Hauptergebnis der Berliner Zusammenarbeit 
ist ein Zentralkatalog, der die Bestände der Berliner Behördenbiblio-
theken umfaßt. Die Arbeitsgemeinschaft in Hannover hat eine eigene 
Satzung, die sie duch bei den Behörden verankert. Es war instruktiv, 
von Hans Schmidt 26), Hannover, zu hören, wie er 1949 15 Bibliotheken 
für die Arbeitsgemeinschaft gewann, deren Zahl bis 1958 auf 25 anwuchs t  
und die sich in allen Fragen zu engster Zusammenarbeit entschlossen. 
Sie richteten sogar für die  nicht vorgebildeten Bibliothekare private 
Kurse ein, um sie in wesentlichen Bibliotheksarbeiten, wie der Titel-
aufnahme, zu unterrichten; denn von 25 Bibliotheken in Hannover werden 
nur 6 von Fachbibliothekaren geleitet. Schmidt 27) ging noch weiter 
und schlug für das ganze Bundesgebiet Arbeitsgemeinschaften nicht nur 
örtlicher  Art, die als besonders fruchtbringend angeséhen werden 
müssen, sondern auch ein Zusammengehen der fachlich und sachlich 
zusammengehörenden Bibliotheken, wie der Finanzbibliotheken, der 
Gerichtsbibliotheken, der Bibliotheken der Industrie- und Handels-
kawern usw.,-vor. Die Bibliotheken der Landwirtschaft, sowohl die 
behördlichen wie die wissenschaftlichen, arbeiten bereits in engster 
Weise zusatmen und besitzen eine Arbeitsgemeinschaft. 



Ein für alle Parlaments- und Behördenbibliotheken wesentlicher Fort-
Schritt wurde 1957 durch die Gründung der "Arbeitsgemeinschaft der 
Parlaments- und Behördenbibliotheken" erzielt, die aus einem 1955 
beim Verein Deutscher Bibliothekare eingerichteten Ausschuß hervor-
ging. Die ständige Verbindung mit dem VDB wird für die zukünftige 
Entwicklung der Behördenbibliotheken von Bedeutung sein. Initiator 
dieses Zusammenschlusses war der Leiter der Wissenschaftlichen Abtei-
lung und Direktor der Bibliothek des Bundestages, Ministerialrat 
Wernicke. In kurzer Zeit war eine lebhafte Diskussion über alle für 
die Behördenbibliotheken wichtigen Probleme im Gange. 1958 wurden 
ein Mitteilungsblatt gegründet, das zur Zeit ca. alle zwei Monate 
erscheint, und Arbeitshefte herausgegeben. Das wichtigste Heft ist 
eine Liste der Parlaments- und Behördenbibliotheken der Bundesrepublik 
und Vnstberlins, von denen zunächst 3oo erfaßt wurden mit Angaben 
Uber ihren Umfang und den Namen der Bibliotheksverwalter. Das Mittet-
lungsblatt brachte auch Zusammenstellungen, die für jede Behörden-
bibliothek von Interesse sind. So erschienen eine Liste aller in der 
Bundesrepublik und Westberlin herausgegebenen Gesetz- und Amtsblätter, 
eine Liste der vom Bund und den Ländern veröffentlichten statistischen 
Organe, ein Verzeichnis der Postbibliotheken, ein Verzeichnis der 
Bibliotheken der Industrie- und Handelskammern und deren Sonder-
sammelgebiete sowie eine Zusammenstellung der Bücher, die wichtige 
Abkürzungen zusammenfassen und auflösen. Durch die lhufende Veröffent-
lichung von Tauschwünschen und Hinweise auf vorhandene Dublettenlisten 
können die Bibliotheken ihre Bestände ergänzen. Das Problem der Lose-
blattausgaben, die von allen Behörden in zahlreichen Exemplarén be-
schcifft werden müssen - die Bibliothek der Bundesversicherungsanstalt 
in Berlin kauft für ihre Behörde nicht weniger als 7.000 Loseblatt-
ausgaben - wurde ebenso behandelt wie die Vereinheitlichung der Titel 
und die gleichmäßige Aufgliederung des Inhalts der statistischen Blätter. 
Entsprechende Vorschläge hatten bei den statistischen Behörden Erfolg, 
so daß bereits einige Monate später die Blätter in veränderter Form 
herauskamen. Die Nermung der Amtsdrucksachen erfuhr ebenfalls bis 
ins einzelne gehende Vorschläge. Die Stellung und Besoldung der Behör-
denbibliothekare wurde anhand der Besoldungsgesetzgebung durch 
Gerstenkorn 28) einer Untersuchung unterzogen. Auch wurden Vorsehläge 
für die Ausbildung der Behördenbibliothekare gemacht und gefordert, 
daß in den Bibliotheksbeiräten der Lander Vertreter der Behördenbiblio-
theken aufgenommen werden. Juchhoff als erfahrener Ausbilder und Lehrer 
des bibliothekarischen Nachwuchses hat dem durch Wernicke vorgetragenen 
Wunsche sofort entsprochen, an der Bibliothek des Bundestages im Marz 1959, zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft einen zweitägigen Kursus 
für Behördenbibliothekare durchzuführen, nachdem ein entsprechender 
Kursus am Bibliothekhzlehrinstitut in Köln bereits 1957 stattgefunden 
hatte. 

Ein näheres Verhältnis zu der Arbeitsgemeinschaft der technischen und 
wirtschaftlichen Bibliotheken wird angestrebt, weil diese auf ihren 
jährlichen Tagungen Spezialprobleme behandeln, die auch für Behörden-
bibliotheken von großem Interesse sind. Das gleiche gilt für die Tagungen 
der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation, auf denen besonders die 
Probleme des Einsatzes modernster technischer und bürotechnischer  Hilfe-
mittel für die Dokumentationsarbeit zur Diskussion stehen. Parlaments-
und Behördenbibliotheken schenken - wie die übrigen Spezialbibliotheken - 
der Entwicklung der Bürotechnik, der Fototechnik, dem Lochkartenver-
fahren, der elektronischen Auswertung des verschlüsselten Literatur-
materials eine größere Aufmerksamkeit als die wissenschaftlichen Univer-
salbibliotheken, da für sie eine Beschleunigung und Erleichterung aller 
dokumentarischen Arbeit von Bedeutung ist. Auch rein wissenschaftliche 
Spezialbibliotheken - so die Bibliothek des Max-Planck-Instituts für 
Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht - bedienen sich ganz 
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oder teilweise der Verschlüsselung und dcs Lochkartenverfahrens. 
Sogar der neue Zentralkatalog der  italienischen  Bibliotheken in 
Rom ist mit  Lochkarten versehen  und benutzt die elektronische Aus- 
wertung, was in diesem Falle aber - wahrscheinlich mit Becht - unter 
den italienischen Bibliothekaren zu heftigen Debatten über den Wert 
und Unwert dieses Verfahrens für die Literaturauswertung geführt 
hat; denn die elektronische Auswertung - 4o.000 Karten pro Stunde - 
ist bei einem Katalog von z.Z. 2,5 Millionen Titeln nosh viel zu 
langsam und die Zahl der Fragen, die beantwortet werden, zu goring. 
Dagegen ist die einfache Randlochkarte für die Ausleihe von Nutzen. 
Die Bibliothek des BUndespostministeriums hat sie mit Erfolg für den 
Leihverkehr eingesetzt. 

Die starke Entwicklung der Gemeinschaftsarbeit der Parlaments- und 
Behördenbibliotheken und die wachsende Teilnahme von Behördenbiblio-
thekaren an den Bibliotheks- und Dokumentationskongressen wird dazu 
führen, daß ihre Bibliotheken'der Öffentlichkeit nähergebracht werden. 
Das wird zur Folge haben, daß die Arbeit dieser Bibliotheken bei den 
maßgebenden Stellen eine graBere Beachtung und Unterstützung findet. 
Ein weiterer Weg zur Öffentlichkeit ist die steigende Beteiligung 
von Behördenbibliotheken an den Zentralkatalogen der  einzelnen 
deutschen Lander. Das Auswärtige Amt hat zugestimmt, daB seine 
Bibliothek sich am Zentralkatalog von Nordrhein-Westfalen und am 
Zentralkatalog für ausländische Literatur beteiligt. Die Mitarbeit 
an diesen Katalogen bedeutet, daß in jedem begründeten Falle eine an 
einen Zentralkatalog angeschlossene Behördenbibliothek die bei ihr 
nachgewiesene Literatur an Wissenschaftler ausleihen oder im eigenen 
Leseraum zur Verfügung stellen muß. Dabei ist es selbstverstandlich, 
daß die stAndig bei der Behörde gebrauchte Literatur davon ausge-
schlossen wird. 

Die Entwicklung; die sich hier abzeichnet und die zu einer Lockerung 
der Benutzungsbestimmungen der Behördenbibliotheken in einem begrenzten 
Umfange führen wird, ist zu begrüßen; denn die enge Zusammenarbeit 
aller Bibliotheken ist notwendig, um den steigenden Anforderungen 
durch Wissenschaft und Praxis gerecht werden zu können. 

Nach Abschluß der Arbeit erschien die neueste deutsche Darstellung 
über Behördenbibliotheken. Der Verfasser, Norbert Fischer, behandelt 
sie im Rahmen eines Kapitela über die Sepzialbibliotheken im 
"Handbuch der Bibliothekswissenschaft" 2.Aufl. Bd.2 Lfg.677 1959. 
S.555-632. 
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K.G. Wernioke: 

Probleme der Parlaments- u. Behördenbibliotheken 

liber Parlaments- und  Behördenbibliotheken ist auf den deutsqhen 
Bibliothekartagen nur selten berichtet  worden. Wenn ich  richtig 
unterrichtet bin, so war es das letzte Mal - vielleicht sogar das 
einzige Mal - auf dem Erfurter Bibliothekartag im Jahre 1924. 
Damals referierte Oberarchivrat Prof.Dr.Maaß über "Die Behörden-
bibliotheken des Deutschen Reichs und ihre  wissenschaftliche.  
Bedeutung" (Vgl. Bericht in ZB1BiblWes. 41 (1924) 454 ff). Auch 
in der wissenschaftlichen Literatur findet diese Bibliothekart 
nur spärliche Behandlung, was bei der weiten Problematik, die 
die Behördenbibliotheken doch zweifellos bieten, eigentlich recht 
erstaunlich ist. 

Was im Völkerleben die "unterentwickelten Gebiete" sind, bedeuten 
im Bibliothekleben die Behördenbibliotheken. Man mu8  sich  also 
ihrer etwas annehmen. 

Gestatten Sie mir einige kurze historische Bemerkungen. 
Das Behördenbibliothekwesen in Deutschland kann auf eine rund 
15ojährigs Entwicklung zurückblicken. Den Anfang bildeten Ministe-
rialbibliotheken, wie sie in Preußen ab  181e  entstanden sind, ins-
besondere die Bibliotheken der Ministerien des Innern, der Justiz, 
der Finanzen und der auswärtigen Angelegenheiten. 

Rund ein Jahrhundert blieb  die Aufwärtsentwicklung des behördlichen 
Bibliothekwesens in Deutschland ungestört. Der erste Welt-
krieg brachte dann zwar keine nennenswerten unmittelbaren 
Schäden, dafür aber eine jähe Unterbrechung dieser Entwicklung und 
in den anschlieBenddn Jahren - als Folgeerscheinung des wirtschaft-
lichen Niedergangs - eine recht empfindliche Hemmung. 

Nach tberwindung der Krise sahen wir schließlioh - am Schluß der 
Weimarer Zeit - eine stattliche Reihe bedeutender Behördenbiblio-
theken, darunter einige Großbibliotheken mit breiten Sammelbereichen 
und mit Beständen von 3oo.000 Bänden und mehr wie beispielsweise 
die Biblfotheken des Reichstags, des  Reichsgerichts,  des Reichs-
patentamts usw. Ebenfalls große Bedeutung erlangten zahlreiche 
Behördenbibliotheken mit umfassenden Spezialsammlungen wie z.B. die 
des Statistischen Reichsamts und des Auswärtigen Amts. 

Dann brach das Chaos des z.weiten Weltkrieges 
herein. Ich habe eine grobe Schätzung in Erinnerung, wonach  sich  
die Verluste der deutschen Bibliotheken auf rund ein Drittel 
des Gesamtbestandes belaufen. Der Verlustanteil der. Behördenbiblio-
theken dürfte sicherlich noch über dieser Verhgltniszahljiegen. 
Außerdem wird man vielleicht sagen köngen; daß ein 'weiteres Drittel 
der Bestande der Behördenbibliotheken  inzwischen veraltet 'war. Kurz, 
wir hatten 1945 eine trostlose Lage im Behördenbibliothekwesen. 

Lassen Sie  mich  nun auf diesen Bibliothektyp etwas näher eingehen. 
Wenn ich die allzu spärliche Literatur überschaue, gibt es bis 
heute keine einhellige Lehrmeinung. Weder über den Begriff  noch 
über das . Weset oder die Funktionen herrsehtEinmütigkeit. 

Schon  die  Bezeichnung dieser Bibliotheken ist im deutschen Sprach-
raum nicht einheitlich. Was wir unter Behördenbibliotheken ver-
stehen, ist etwa dasselbe, was man in der SBZ Verwaltungsbiblio-
theken und in Österreich Amtsbibliotheken nennt, 

x) Vortrag gehalten auf dem Bibliothekartag in Lübeck 1957 
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Begriffliche Voraussetzung ist zunächst einmal, daß 
es sich überhaupt um eine "Bibliothek" handelt. Da nicht jede 

Büchersammlung die anspruchsvolle Bezeichnung "Bibliothek" 
verdient) sollte klar sein. Von einer wirklichen Bibliothek wird 

man vislmehr erst dann sprechen können, wenn gewisse Anforderungen 
erfüllt sind, wie insbesondere die bibliothekarisch ordnungsmäßige 
Verwaltung durch - mindestens - eine hauptamtliche Kraft und die 

Katalogisierung der Bestände. Sofern diese Mindestforderungen nicht 

erfüllt sind, sollte man nur von einer Handbücherei sprechen. 

Nach der Wortinterpretation muß es sich weiter um eine Bibliothek 

von oder bei einer "Behörde" handeln. Behörden sind - kurz gesagt 
organisatorische Einheiten im Staatsleben. In der Demokratie Mit 

ihrer Dreiteilung der Gewalten in Gesetzgebung, Verwaltung mld 

ReOhtsprechung haben wir also unter Behördenbibliotheken zu  ver-

stehen einmal - die zahlenmäßig kleinste Gruppe - die Bibliotheken 

der Legislative, die unter der Bezeichnung "Parlamentsbibliotheken" 

besser bekannt sind. Weiter die Bibliotheken der sogenannten 
"Dritten Gewalt", nämlich der Rechtsprechung, die wir auch unter 

dem Namen "Gerichtsbibliotheken" kennen. Und schließlich die  Biblio-

theken des riesigen Bereichs der "Zweiten Gewalt", das heißt der 

Verwaltung (="vollziehende Gewalt"). In seiner Vertikalen Gliederung 

reicht dieser Sektor von der Regierungsebene bis hinunter zu den 

Gemeinden, horizontal gesehen ist er jedoch kaum überschaubar. Zw 

ihM gehören übrigens auch die zahlreichen staatlichen Senderbiblio-

theken mit Namen wie Bundes- (Landes-) Anstalt für ....u.ä. 
¡T  

Die Zahl der Behördenbibliotheken/weiterem Sinne, das heißt ein- 

gerechnet. die vielen Handbüchereien der Behörden, ist danach fast 

identisch mit der Gesamtzahl der Behörden überhaupt und geht in die 

Tausende. Die Zahl der Behördenbibliotheken im engeren Sinne, also 
bei Anwendung einschränkender Kriterien wie der obengenannten, be-

läuft sich dagegen "nur" auf einige Hundert. 

Was ihre Funktion anbelangt, so können wir sagen: ihnen 

allen ist ein Grundzug gemeinsam, nämlich die Zuordnung zu einer 
Behörde, Damit fehlt ihnen durchweg dip Selbständigkeit. Sie sind 

vielmehr eingebaut in den Funktionsapparat der öffentlichen Hand 

und haben von Hause aus eine intern gerichtete Funktion. Genauer 

gesagt: sie haben sich am Aufgaben- und Wirkungskreis ihrer Behörde 

auszurichten und diesem Kreis mit den bibliothekmäßigen Möglichkeiten 

zu dienen. 

Dieser Umstand ist auch der Grund dafür, daß die Behördenbibliotheken 

ihrem Charakter nach nichtöffentlich sind. 

Die eben genannte Funktionsbestimmung gilt dementsprechend 
sowohl 

für den Sammelcharakter wie auch - im allgemeinen - 

für die Grössenordnung der einzelnen Behördenbibliothek. 

WiT finden also je nach dem von der einzelnen Behörde zu verfolgenden 

Staatszweck .Bibliotheken mit fachlich eng abgestecktem Rahmen bis 

hin zu Bibliotheken mit breit angelegten Sammelbereichen. Und was 

die Grössenordnung anbelangt, so haben wir alle Dimensionen ver-

treten, angefangen von der Miniaturausgabe, dem Handapparat, bis 

hin zur Großbibliothek. Nehmen wir beispielsweise als Extreme 
einer-

seits den nur wenige Bücher umfassenden kleinen Handapparat eines 

mit nur einem Richter besetzten ländlichen Amtsgerichts und 
anderer-

seits die Bundestagsbibliothek mit einem jährlichen Zugang 
von 

rd. 30.000 Bänden. 
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Denkschriften, Eingaben u.ä. zu beeinflußen suchen. 

Mehr als anderswo hat er sich auch mit Problemen der gleich-
zeitigen Mehrfachbenutzung auseinanderzusetzen. 
Dazu kommen die leidigen Loseblatt-Sammlungen 
und nicht zuletzt die "ach so beliebten" Amtsdrucksa-
o h e n 

Da die Aktualität auch griffbereite, klare und übersichtliche 
Sammlungen erfordert, darf er auch kein "literarischer Friedhofs-
verwalter" werden. Ständig muß or aussondern und entrümpeln und 
darf sich im Zusammenhang damit auch noch mit so unliebsamen Fragen 
wie Dublettenverwertung durch Tausch oder Verkauf, mitunter such 
mit nörgelnden Verwaltern des behördlichen Geldsdokels herum-
schlagen. Die Krönung des Ganzen ist schließlich der Z e i t - 
schriften-Umlauf. Schon die kleinste Bücherei 
spricht nur mit Beklemmung von ihm. Und nun erst jene arme  Behörden-
bibliothek, die hunderte oder gar tausend Zeitschriften in Umlauf 
zu setzen hat. ICI; muB es mir versagen, die damit verbundenen 
Probleme hier näher aufzuzeigen. Das ist allein 'schon Stoff für 
einen abendfüllenden Vortrag. 

Auf ein Problem möchte ich noch kui7 .2.1weieent Es lässt sich eine 
erhebliche Wertsteigerung der behördlichen Materialsammlungen er-
reichen, wenn die wissenschaftlich bedeutsamen Behördenbibliotheken 
sich aufeinander abstimmen warden, um bestimmte 
Gebiete besonders intensiv zu pflegen, vielleicht in ähnlicher Weise 
wie wir es bei den Sondersamnflgebieten der allgemeinen wissenschaft-
lichen Bibliotheken finden. 
— Auf vielen Gebieten kann noch geradezu Pionierarbeit geleistet 

werden, so zum Beispiel auf dem Gebiet der gegenseitigen 
Nutzbarmachung der Arbeitsergebniss e. 
Als Beispiel hierfür erwähne ich die Materialien, die in der  Wissen-
schaftlichen Abteilung des Bundestages für jedes, der bisher über 
tausend Bundesgesetze vollständig erfaßt, zusammengestellt und in 
gebundener Form der Benutzung zugänglich gemacht werden. 

Wie ich schon an anderer Stelle ausgeführt habe, werden viele Arbeiten 
mit erheblichem Personal- und Kostenaufwand gleichzeitig an den 
verschiedensten Stellen durchgeführt, dabei gar oft genug nur mit 
Teilerfolgen, die den Aufwand überhaupt nicht lohnen. Gelingt es, 
dies* kostspieligen Aufspaltungen zu beheben, ergeben sich weitere 
Möglichkeiten ökonomischer GeStaltung der wissenschaftlichen Ein-
richtungen. 

Die Entwicklung fordert geradezu gebieterisch eine enge Zusammenarbeit 
der Behördenbibliotheken. Biesem Ziele dienen in besonderem Maße 
die örtlichen Arbeitsgemeinschaften, wie sie sich am Sitz verschiede-
ner Landesregierungen gsbildet haben. Daneben bietet sich noch die 
Form von Arbeitsgemeinschaften vcr allem für jene Gruppen von Behör-
denbibliotheken an, die eine gleichartige oder ähnliche Aufgaben-
stellung haben. Möglichkeiten anger Zusammenarbeit sind genügend 
vorhanden. 

Um das aufgezeigte Bild elLr Behördenbibliotheken abzurunden, will ich 
schließlich noch auf einige Berufsprobleme eingehen. Wenn ich bisher 
in erster Linie die Sorgen und Nöte des Behördenbibliothekars ange-
sprochen habe, so darf doch keinesfalls übersehen werden, daß dieser 
Beruf trotz alledem auch gute Seiten hat und in mancher Hinsicht 
sogar reizvoll ist; er ist nämlich interessant und vielseitig. Er 
gibt mehr als anderswo Selbständigkeit und Gegenwartsnähe. 
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Woran liegt es nun aber, daß der Behördenbibliothekar im 
Bibliothekleben nicht immer volle Anerkennung findet? Den Haupt-
grund dafür sehe ich darin, daß nicht alle Behördenbibliothekare 
Laufbahnbibliothekare sind. Oft sind sie aus der allgemeinen 
Verwaltung zur Bibliothek gekommen, sodaß heute neben dem an einer 
Bibliothekschule ausgebildeten Diplom-Bibliothekar der aus seiner 
Dienststelle hervorgegangene Verwaltungsbibliothekar steht. Beide 
Wege haben ihre Berechtigung und sind anzuerkennen. An den 
Behördenbibliotheken sind Schwierigkeiten daraus nicht entstanden. 

Wenn das aber zu einer gewissen Isolierung des Behördenbibliothekars 
geführt haben sollte, so wäre es höchste Zeit, diese im Interesse 
der Einheit des bibliothekarischen Berufs zu überwinden. 

'nsatzpunkte dafür sehe ich auf der Behördenseite in der ständig 
wachsenden Zahl der Beschaftigung von echten Laufbahnbibliothekaren. 
Auf der anderen Seite gibt es ebenfalls Möglichkeiten, das IsolierungS-
gefühl der Behördenbibliothekare zu beseitigen. So sollten die 
Bibliothekar-Lehrinstitute ernstlich prüfen, ob sie nicht ihren 
Ausbildungsplan ein wenig reformieren und die Behördetbibliotheken 
mehr als bisher berUcksichtigen.können. Zur fachlichen Weiterbildung 
sollte man die Einrichtung von Fortbildungslehrgängen anstreben. 

Wenn es in diesen Fragen nicht zu einer Klärung kommen sollte, so 
besteht eine gewisse Gefahr, daß sich der bibliothekarische Beruf 
noch weiter aufspaltet, daß zu dem Diplom-Bibliothekar an wissen-
schaftlichen Bibliotheken und dem an Volksbüchereien aie besondere 
und selbständige Ausbildung des Behördenbibliothekars hinzukommt. 
Eine solche Entwicklung dürfte aber wohl kaum erstrebenswert sein. 

So schließe ich denn mit der Bitte: Geben Sie in der großen Familien-
gemeinschaft, die alle Bibliotheken umfaßt, dem Stiefkind "Behörden-
bibliotheken" mehr Nestwärme! 




